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b) bei speziellen Erzeugnissen und Leistungen für die be
waffneten Organe und die Staatsreserve
— die Technischen Lieferbedingungen (TLB) oder an

deren militärischen Gütebestimmungen bzw. Wirt
schaftsverträge, aus denen sich ausdrücklich die Not
wendigkeit des Einsatzes bestimmter Plastfolien oder 
-säcke ergibt;

c) bei Erzeugnissen für den Inland- bzw. Produktionsver
brauch
— die technisch-ökonomischen Gründe für den Einsatz 

von Plastfolien und -Säcken entsprechend den im 
Abs. 2 genannten Grundsätzen,

— die Notwendigkeit der geforderten Foliendicke,
— die Möglichkeit des Wiedereinsatzes von Plastfolien 

und -Säcken sowie der aus Plastfolien hergestellten 
Erzeugnisse (Mehrfachnutzung),

— die Erreichung eines hohen Verpackungseffektes im 
Sinne der im Abs. 2 für Verpackungsmittel genann
ten Grundsätze,

— die Übereinstimmung in den Abmessungen zwischen 
Füllgut und Verpackungsmittel.

(4) Das bilanzbeauftragte Organ ist verpflichtet, den an
gemeldeten Bedarf nur dann in die Bilanzen aufzunehmen, 
wenn der Verbraucher die im Abs. 3 geforderten Nachweise 
vollständig erbracht hat.

(5) Durcb die Lieferer hat eine intensive anwendungstech
nische Beratung der Anwender von Plastfolien und -säcken 
zu erfolgen, insbesondere über Folienarten und erforderliche 
Folienstärke sowie Möglichkeiten der Materialeinsparung 
und Verwendung von Regeneraten.

§ 2

(1) Die Chemieberatungsstelle ist berechtigt, Ausnahmege
nehmigungen für begründete Einsatzgebiete, die nicht in den 
Anlagen erfaßt sind, zu erteilen.

(2) Anträge auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 
sind unter Beachtung des § 12 der Anordnung vom 3. Dezem
ber 1976 über das Informationssystem für Werkstoffe und 
ökonomischen Materialeinsatz und den Erlaß staatlicher Ein
satzbestimmungen für Rohstoffe und Materialien sowie der 
Verpackungsverordnung vom 13. November 1980 zu stellen.

(3) Diese Anträge sind formlos in 2facher Ausfertigung und 
mit der Befürwortung durch das übergeordnete Organ 
(Fondsträger) versehen an die Chemieberatungsstelle einzu
reichen. Kombinate, die einem Ministerium direkt unterstellt 
sind, richten ihre Anträge unmittelbar an die Chemiebera
tungsstelle. Die Anträge müssen folgende Angaben enthal
ten:
— Foliensorte,
— Folienmenge (t/Jahr) für das vorgesehene Einsatzgebiet,
— die im § 1 Abs. 3 — insbesondere 3b — geforderten Anga

ben.

(4) Die Chemieberatungsstelle hat den Antragstellern in
nerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang die Entscheidung 
mitzuteilen. Die Entscheidung ist mit einer Rechtsmittelbe
lehrung zu versehen.

§3
Dieser staatlichen Einsatzbestimmung liegt der derzeitige 

Stand der technischen Entwicklung in den entsprechenden 
Industriezweigen zugrunde. Veränderungen der Abpacktech
nologien und Neu- und Weiterentwicklungen von zu verpak- 
kenden Erzeugnissen, die zu -Bedarfsforderungen mit einem 
Mehrverbrauch von Folie oder Säcken führen, sind mit dem 
VEB Orbitaplast und, wenn Entscheidungen zu Ausnahme
anträgen im Sinne des § 2 erforderlich sind, zusätzlich mit 
der Chemieberatungsstelle abzustimmen und zu protokollie
ren. Der VEB Orbitaplast als bilanzbeauftragtes Organ hat

dem Ministerium für Chemische Industrie eine entsprechende 
Information mit seiner Stellungnahme zu übergeben.

§4
Bei Änderungen und Ergänzungen sowie bei Erteilung von 

Ausnahmegenehmigungen über den Einsatz von Plastfolien 
und -säcken sind die staatlichen Einsatzbestimmungen über 
den Einsatz von Verpackungsmitteln aus Plastfolien, faltba
ren Schachteln und Zuschnitten aus Karton und Verpackun
gen aus Wellpappe kaschiert und bedruckt und über den Ein
satz von Folie aus Polyvinylchlorid (mit Weichmacher)! zu 
berücksichtigen.

§5
Gegen Festlegungen des bilanzbeauftragten Organs sowie 

gegen Entscheidungen der Chemieberatungsstelle zu Aus
nahmeanträgen gemäß § 2 kann innerhalb von 2 Wochen nach 
Zugang über den Leiter des übergeordneten Organs (Fonds
träger), bei Kombinaten, die einem Ministerium direkt un
terstellt sind, unmittelbar schriftlich begründete Beschwerde 
beim Minister für Chemische Industrie eingelegt werden. Der 
Minister für Chemische Industrie entscheidet innerhalb von 
4 Wochen endgültig. Die Entscheidung über die Beschwerde 
ist dem Einreicher schriftlich mitzuteilen und zu begründen.

§ 6

Die Chemieberatungsstelle ist berechtigt, unter Beachtung 
der Rechtsvorschriften über den Geheimnisschutz bei An
wendern von Plastfolien und -säcken' Kontrollen über die 
Einhaltung der vorliegenden staatlichen Einsatzbestimmung 
und die damit im Zusammenhang getroffenen Entscheidun
gen und Festlegungen durchzuführen.

§7
(1) Das Ministerium für Chemische Industrie ist berech

tigt, von den Versorgungsbereichen Konzeptionen über die 
Sicherung des sparsamen Verbrauchs von Plastfolien und 
-säcken und dementsprechende Maßnahmen zu fordern.

(2) Vom Ministerium für Chemische Industrie können für 
bestimmte Anwendungsgebiete von Plastfolien und -säcken 
spezielle Einsatzrichtlinien erlassen werden.

(3) Zur Sicherung gesamtstaatlicher Belange ist der Mini
ster für Chemische Industrie berechtigt, Sonderregelungen 
festzulegen.

§ 8  4  1

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 15. Dezember 1978 
über den Einsatz von Folien aus Polyäthylen und Polyvinyl
chlorid-hart — Staatliche Einsatzbestimmung — (GBl. I 1979 
Nr. 2 S. 20) außer Kraft.

(3) Soweit bereits Wirtschaftsverträge abgeschlossen wur
den, gelten die Festlegungen dieser Anordnung für alle ab 
4 Wochen nach dem Inkrafttreten dieser Anordnung zu er
bringenden Lieferungen und Leistungen. Die Wirtschafts
verträge sind dementsprechend zu ändern bzw. aufzuheben.

Berlin, den 10. März 1981

Der Minister 
für Chemische Industrie

W y s c h o w s k y

1 Z. Z. gelten die Anordnung vom 31. Mal 1978 über den Einsatz von 
Verpackungsmitteln aus Plasttollen, faltbaren Schachteln/und Zuschnit
ten aus Karton und Verpackungen aus Wellpappe, kaschiert und be
druckt - Staatliche Einsatzbestimmung - (GBl. I Nr. 18 S. 187) und die 
Anordnung vom 21. Januar 1981 über den Einsatz von Folie aus Poly
vinylchlorid (mit Weichmacher) - Staatliche Einsatzbestimmung — 
(GBl. I Nr. 8 S. 89).


